
VERORDNUNG (EURATOM) Nr. 2322/2002 DES RATES

vom 5. November 2002

über Regeln für die Beteiligung von Unternehmen, Forschungszentren und Hochschulen an
der Durchführung des Sechsten Rahmenprogramms der Europäischen Atomgemeinschaft

(2002—2006)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Atomgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 7,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Das Sechste Rahmenprogramm der Europäischen Atom-
gemeinschaft (Euratom) im Bereich der nuklearen For-
schung und Ausbildung als Beitrag zur Verwirklichung
des Europäischen Forschungsraums (2002—2006)
(„Sechstes Rahmenprogramm“), wurde mit dem Be-
schluss 2002/668/Euratom des Rates (4) verabschiedet.
Die Einzelheiten der finanziellen Beteiligung der Ge-
meinschaft müssen durch weitere Bestimmungen ergänzt
werden, die gemäß Artikel 7 des Vertrags festzulegen
sind.

(2) Damit eine optimale Umsetzung gewährleistet ist, sollten
diese Bestimmungen Teil eines kohärenten und trans-
parenten Rahmens sein, der den Zielen und Besonder-
heiten der Instrumente voll Rechnung trägt, die in An-
hang III des mit Entscheidung 2002/837/Euratom des
Rates (5) angenommenen spezifischen Programms (Eura-
tom) für Forschung und Ausbildung auf dem Gebiet der
Kernenergie beschrieben sind.

(3) Die Regeln für die Beteiligung von Unternehmen, For-
schungszentren und Hochschulen sollten der Art der
Forschungs- und Ausbildungstätigkeiten im Bereich der
Kernenergie, einschließlich der Demonstrationstätigkei-
ten, Rechnung tragen. Sie können darüber hinaus unter-
schiedlich sein, je nachdem, ob der Teilnehmer in einem
Mitgliedstaat, einem assoziierten Bewerber- oder Nicht-
bewerberland oder einem Drittland ansässig ist oder wel-
che Rechtsform er hat, nämlich die einer nationalen
Einrichtung, einer internationalen Organisation, die von
europäischem Interesse ist oder nicht, oder die einer
Vereinigung von Teilnehmern.

(4) Entsprechend dem Sechsten Rahmenprogramm sollte in
Anbetracht der angestrebten internationalen Zusammen-
arbeit, wie sie vor allem in Artikel 101 des Euratom-
Vertrags vorgesehen ist, die Beteiligung von Rechtsper-
sonen aus Drittländern in Betracht gezogen werden.

(5) Die internationalen Organisationen, deren Aufgabe es
ist, die Zusammenarbeit in der Forschung in Europa
zu verstärken und deren Mitglieder überwiegend Mit-
gliedstaaten oder assoziierte Staaten sind, tragen zur Ver-
wirklichung des Europäischen Forschungsraums bei. Ihre
Beteiligung am Sechsten Rahmenprogramm sollte daher
gefördert werden.

(6) Bei den im Sechsten Rahmenprogramm vorgesehenen
Tätigkeiten sollten die ethischen Grundsätze gewahrt
werden, einschließlich jener, die in der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union dargelegt sind.
Gleichzeitig sollte versucht werden, die Information der
Öffentlichkeit und den Dialog mit der Öffentlichkeit zu
verbessern und die Rolle der Frauen in der Forschung zu
stärken.

(7) Die Gemeinsame Forschungsstelle beteiligt sich an den
indirekten Forschungs- und technologischen Entwick-
lungsmaßnahmen auf derselben Grundlage wie die in
einem Mitgliedstaat ansässigen Rechtspersonen.

(8) Die im Sechsten Rahmenprogramm vorgesehenen Tätig-
keiten sollten im Einklang mit den finanziellen Interes-
sen der Gemeinschaft stehen und deren Schutz gewähr-
leisten. Die Zuständigkeit der Kommission für die Um-
setzung des Rahmenprogramms und seiner spezifischen
Programme erstreckt sich auch auf die entsprechenden
finanziellen Aspekte —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

EINLEITENDE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Zweck

Diese Verordnung enthält die Regeln für die Beteiligung von
Unternehmen, Forschungszentren und Hochschulen an For-
schungsmaßnahmen im Rahmen des Sechsten Rahmenpro-
gramms der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) im Be-
reich der Forschung und Ausbildung als Beitrag zur Verwirk-
lichung des Europäischen Forschungsraums (2002—2006) (im
Folgenden „Sechstes Rahmenprogramm“ genannt).

DE30.12.2002 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 355/35

(1) ABl. C 103 E vom 30.4.2002, S. 331.
(2) Stellungnahme vom 3. Juli 2002 (noch nicht im Amtsblatt ver-

öffentlicht).
(3) Stellungnahme vom 17. Juli 2002 (noch nicht im Amtsblatt ver-

öffentlicht).
(4) ABl. L 232 vom 29.8.2002, S. 34.
(5) ABl. L 294 vom 29.10.2002, S. 74.



Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffs-
bestimmungen:

1. „FTEA-Tätigkeit“ ist eine der Forschungs- oder technologi-
schen Entwicklungstätigkeiten, einschließlich Demonstrati-
onstätigkeiten, und Ausbildungstätigkeiten, die in den An-
hängen I und III des Sechsten Rahmenprogramms be-
schrieben sind.

2. „Direkte Maßnahme“ ist eine FTEA-Tätigkeit, die die Ge-
meinsame Forschungsstelle (GFS) in Erfüllung der ihr im
Sechsten Rahmenprogramm übertragenen Aufgaben
durchführt.

3. „Indirekte Maßnahme“ ist eine FTEA-Tätigkeit, die ein oder
mehrere Teilnehmer mittels eines Instruments des Sechsten
Rahmenprogramms durchführen.

4. „Instrumente“ sind die im Anhang III des spezifischen Pro-
gramms (Euratom) für Forschung und Ausbildung auf dem
Gebiet der Kernenergie vorgesehenen indirekten Interven-
tionsmittel der Gemeinschaft.

5. „Vertrag“ ist eine Vereinbarung zwischen der Gemeinschaft
und den Teilnehmern über einen Zuschuss zur Durchfüh-
rung einer indirekten Maßnahme, die wechselseitige Rechte
und Pflichten der Gemeinschaft und der Teilnehmer der
indirekten Maßnahme einerseits und der Teilnehmer dieser
indirekten Maßnahme untereinander andererseits begrün-
det.

6. „Konsortialvereinbarung“ ist eine Vereinbarung, die Teil-
nehmer einer indirekten Maßnahme zu deren Durchfüh-
rung miteinander schließen. Eine solche Vereinbarung be-
rührt nicht die sich aus dieser Verordnung oder dem Ver-
trag ergebenden Verpflichtungen der Teilnehmer gegen-
über der Gemeinschaft und gegenüber den anderen Teil-
nehmern.

7. „Teilnehmer“ ist eine Rechtsperson, die einen Beitrag zu
einer indirekten Maßnahme leistet und aufgrund dieser
Verordnung oder des Vertrags Rechte und Pflichten gegen-
über der Gemeinschaft hat.

8. „Rechtsperson“ ist eine natürliche Person oder eine juristi-
sche Person, die nach dem an ihrem Sitz geltenden inner-
staatlichen Recht, nach Gemeinschaftsrecht oder nach in-
ternationalem Recht gegründet worden ist, Rechtspersön-
lichkeit besitzt und in eigenem Namen Inhaber von Rech-
ten und Pflichten sein kann.

9. „Konsortium“ ist die Gesamtheit der Teilnehmer ein und
derselben indirekten Maßnahme.

10. „Koordinator“ ist der Teilnehmer, der von den Teilnehmern
derselben indirekten Maßnahme ernannt und von der
Kommission akzeptiert worden ist, für den diese Verord-
nung und der Vertrag spezifische zusätzliche Pflichten be-
gründen.

11. „Internationale Organisation“ ist eine Rechtsperson, die aus
einem Zusammenschluss von Staaten mit Ausnahme der
Gemeinschaft hervorgegangen und aufgrund eines Vertrags
oder ähnlichen Rechtsaktes gegründet worden ist, über
gemeinsame Organe verfügt und gegenüber ihren Vertrags-
staaten eine eigenständige Völkerrechtspersönlichkeit be-
sitzt.

12. „Internationale Organisation europäischen Interesses“ ist
eine internationale Organisation, in der die Mehrheit der
Mitglieder Mitgliedstaaten der Gemeinschaft oder assozi-
ierte Staaten sind und deren Hauptzweck ein Beitrag zur
Verstärkung der europäischen wissenschaftlichen und tech-
nologischen Zusammenarbeit ist.

13. „Assoziiertes Bewerberland“ ist ein assoziierter Staat, der
von der Gemeinschaft als Kandidat für einen Beitritt zur
Europäischen Union anerkannt ist.

14. „Assoziierter Staat“ ist ein Staat, der mit der Europäischen
Atomgemeinschaft ein völkerrechtliches Abkommen ge-
schlossen hat, nach dessen Bedingungen oder auf dessen
Grundlage er einen finanziellen Beitrag zu allen oder eini-
gen Teilen des Sechsten Rahmenprogramms leistet.

15. „Drittland“ ist ein Staat, der weder ein Mitgliedstaat noch
ein assoziierter Staat ist.

16. „Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung“ (EWIV)
ist eine Rechtsperson, die nach der Verordnung (EWG) Nr.
2137/85 des Rates (1) gegründet worden ist.

17. „Budget“ ist der Voranschlag aller für eine indirekte Maß-
nahme erforderlichen Mittel und erwarteten Belastungen.

18. „Unregelmäßigkeit“ ist ein Verstoß gegen Gemeinschafts-
recht oder die Missachtung einer vertraglichen Verpflich-
tung durch die Handlung oder Unterlassung einer Rechts-
person, die durch eine ungerechtfertigte Ausgabe einen
Schaden für den Gesamthaushalt der Europäischen Union
oder einen von ihr verwalteten Haushalt verursacht oder
verursachen würde.

19. „Bereits bestehendes Know-how“ sind die Informationen,
über die die Teilnehmer vor Abschluss des Vertrags ver-
fügen oder die sie parallel zum Vertrag erwerben, sowie
die Urheberrechte oder die mit den genannten Informatio-
nen verbundenen Rechte aufgrund der Beantragung oder
Erteilung eines Patents, eines Gebrauchs- oder Ge-
schmacksmusters oder Sortenschutzes, eines ergänzenden
Schutzzertifikats oder einer ähnlichen Form des Schutzes.

20. „Kenntnisse“ sind die Ergebnisse der direkten oder indirek-
ten Maßnahmen, einschließlich Informationen, gleich, ob
sie schutzfähig sind oder nicht, sowie das Urheberrecht
oder die mit den genannten Ergebnissen verbundenen
Rechte aufgrund der Beantragung oder eventuellen Ertei-
lung eines Patents, eines Gebrauchs- oder Geschmacksmus-
ters oder Sortenschutzes, eines ergänzenden Schutzzertifi-
kats oder einer ähnlichen Form des Schutzes.
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21. „Verbreitung“ ist die Offenlegung von Kenntnissen durch
jedes geeignete Mittel mit Ausnahme von Veröffentlichun-
gen aufgrund der Formalitäten zum Schutz der Kenntnisse.

22. „Nutzung“ ist die direkte oder indirekte Verwendung von
Kenntnissen in der Forschung oder zur Entwicklung, Schaf-
fung und Vermarktung eines Produkts oder Verfahrens
oder zur Schaffung und Erbringung einer Dienstleistung.

23. „Arbeitsprogramm“ ist ein von der Kommission erstellter
Plan für die Durchführung eines spezifischen Programms.

24. „Gemeinsames Arbeitsprogramm“ umfasst die von den
Teilnehmern durchgeführten Maßnahmen, die zum Aufbau
eines Exzellenznetzes erforderlich sind.

25. Der „Umsetzungsplan“ umfasst alle Maßnahmen von Teil-
nehmern eines integrierten Projekts.

26. „Öffentliche Stelle“ ist eine Stelle des öffentlichen Sektors
oder eine Rechtsperson des privaten Rechts, die eine Auf-
gabe des öffentlichen Dienstes erfüllt, und die geeignete
finanzielle Sicherheiten bietet.

Artikel 3

Unabhängigkeit

(1) Zwei Rechtspersonen sind im Sinne dieser Verordnung
voneinander unabhängig, wenn zwischen ihnen kein Kontroll-
verhältnis besteht. Ein Kontrollverhältnis liegt vor, wenn eine
Rechtsperson direkt oder indirekt eine andere kontrolliert oder
eine Rechtsperson derselben direkten oder indirekten Kontrolle
untersteht wie die andere. Die Kontrolle kann insbesondere
resultieren aus

a) dem direkten oder indirekten Besitz von mehr als 50 % des
Nennwerts des ausgegebenen Gesellschaftskapitals einer
Rechtsperson oder der Mehrheit der Stimmrechte der Ak-
tionäre bzw. Gesellschafter dieser Rechtsperson,

b) dem direkten oder indirekten De-facto- oder De-jure-Besitz
der Entscheidungsgewalt bei einer Rechtsperson.

(2) Halten öffentliche Beteiligungsgesellschaften, institutio-
nelle Investoren oder Risikokapitalgesellschaften oder -fonds
direkt oder indirekt mehr als 50 % des Nennwerts des ausgege-
benen Gesellschaftskapitals einer Rechtsperson oder die Mehr-
heit der Stimmrechte der Aktionäre bzw. Gesellschafter dieser
Rechtsperson, so entsteht allein dadurch kein Kontrollverhält-
nis.

(3) Befinden sich mehrere Rechtspersonen im Besitz dersel-
ben öffentlichen Körperschaft oder werden sie von derselben
treuhänderisch verwaltet, so entsteht allein dadurch kein Kon-
trollverhältnis zwischen ihnen.

KAPITEL II

BETEILIGUNG AN INDIREKTEN MASSNAHMEN

Artikel 4

Geltungsbereich und allgemeine Grundsätze

(1) Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten für die Teil-
nahme von Rechtspersonen an indirekten Maßnahmen. Sie
gelten unbeschadet der in Kapitel III vorgesehenen speziellen
Regeln für FTEA-Tätigkeiten innerhalb des vorrangigen The-
menbereichs „Forschung auf dem Gebiet der Fusionsenergie“
des spezifischen Programms (Euratom) für Forschung und Aus-
bildung auf dem Gebiet der Kernenergie.

(2) Jede Rechtsperson, die sich an einer indirekten Maß-
nahme beteiligt, kann vorbehaltlich der Artikel 6 und 7 einen
finanziellen Beitrag der Gemeinschaft erhalten.

(3) Jede in einem assoziierten Staat ansässige Rechtsperson
kann sich vorbehaltlich des Artikels 5 an den indirekten Maß-
nahmen genauso wie eine in einem Mitgliedstaat ansässige
Rechtsperson beteiligen und hat dieselben Rechte und Pflichten
wie diese.

(4) Die GFS kann sich an den indirekten Maßnahmen ge-
nauso wie eine in einem Mitgliedstaat ansässige Rechtsperson
beteiligen und hat dieselben Rechte und Pflichten wie diese.

(5) Jede internationale Organisation von europäischem Inte-
resse kann sich an den indirekten Maßnahmen genauso wie
eine entsprechend ihrem Sitzabkommen in einem Mitgliedstaat
ansässige Rechtsperson beteiligen und hat dieselben Rechte und
Pflichten wie diese.

(6) Je nach Art des verwendeten Instruments kann in den
Arbeitsprogrammen die Beteiligung von Rechtspersonen an ei-
ner indirekten Maßnahme von deren Tätigkeiten oder deren
Art abhängig gemacht werden, wobei den spezifischen Zielen
des Sechsten Rahmenprogramms Rechnung zu tragen ist.

Artikel 5

Mindestzahl und Sitz der Teilnehmer

(1) In den Arbeitsprogrammen werden je nach Art des In-
struments und den Zielen der FTEA-Tätigkeit die bei einer
indirekten Maßnahme verlangte Mindestzahl an Teilnehmern
und der Ort ihres Sitzes festgelegt.

(2) Bei Exzellenznetzen und integrierten Projekten darf die
festgelegte Mindestzahl der Teilnehmer nicht unter drei unab-
hängigen, in drei verschiedenen Mitgliedstaaten oder assoziier-
ten Staaten ansässigen Rechtspersonen liegen, von denen min-
destens zwei Mitgliedstaaten oder assoziierte Bewerberländer
sein müssen.

(3) Die Maßnahmen zur gezielten Unterstützung und die
Maßnahmen zur Förderung der Humanressourcen und der Mo-
bilität können, ausgenommen bei Ausbildungsnetzen im For-
schungsbereich, von einer einzigen Rechtsperson durchgeführt
werden.
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Wird im Arbeitsprogramm eine Mindestzahl von zwei oder
mehr Rechtspersonen festgelegt, die in ebenso vielen Mitglied-
staaten oder assoziierten Staaten ansässig sind, so gelten für die
Festlegung dieser Zahl die Bedingungen des Absatzes 4.

(4) Bei Instrumenten, die nicht unter die Absätze 2 und 3
fallen, darf die Mindestzahl der Teilnehmer nicht unter zwei
unabhängigen, in zwei verschiedenen Mitgliedstaaten oder as-
soziierten Staaten ansässigen Rechtspersonen liegen, von denen
mindestens einer ein Mitgliedstaat oder ein assoziiertes Bewer-
berland sein muss.

(5) Eine EWIV oder eine Rechtsperson, die nach nationalem
Recht in einem Mitgliedstaat oder assoziierten Staat ansässig ist
und in der unabhängige, die Bedingungen dieser Verordnung
erfüllende Rechtspersonen zusammengeschlossen sind, kann
sich allein an einer indirekten Maßnahme beteiligen, wenn
ihre Zusammensetzung den Bedingungen entspricht, die gemäß
den Absätzen 1 bis 4 festgelegt wurden.

Artikel 6

Beteiligung von Rechtspersonen aus Drittländern

(1) Vorbehaltlich anderer Beschränkungen, die im Arbeits-
programm des spezifischen Programms gegebenenfalls vorgese-
hen sind, kann sich eine in einem Drittland ansässige Rechts-
person über die gemäß Artikel 5 festgelegte Mindestteilnehmer-
zahl hinaus an FTEA-Tätigkeiten beteiligen, wenn diese Betei-
ligung im Rahmen einer FTEA-Tätigkeit vorgesehen ist oder für
die Durchführung der indirekten Maßnahme erforderlich ist.

(2) Jede in einem Drittland ansässige Rechtsperson kann ei-
nen finanziellen Beitrag der Gemeinschaft erhalten, wenn dies
im Rahmen einer FTEA-Tätigkeit vorgesehen ist oder für die
Durchführung der indirekten Maßnahme von wesentlicher Be-
deutung ist.

Artikel 7

Beteiligung internationaler Organisationen

Jede andere internationale Organisation als die in Artikel 4
Absatz 5 genannten internationalen Organisationen von euro-
päischem Interesse kann sich an FTEA-Tätigkeiten zu den in
Artikel 6 genannten Bedingungen beteiligen.

Artikel 8

Fachliche Fähigkeiten und Ressourcen

(1) Die Teilnehmer müssen über die für die Durchführung
der indirekten Maßnahme notwendigen Kenntnisse und fachli-
chen Fähigkeiten verfügen.

(2) Bei Einreichung des Vorschlags müssen die Teilnehmer
zumindest potenziell über die für die Durchführung der indi-
rekten Maßnahme notwendigen Mittel verfügen und in der
Lage sein, die Herkunft der von Dritten, einschließlich Behör-
den, zur Verfügung gestellten Mittel anzugeben.

In dem Maße, wie die Arbeiten voranschreiten, müssen die
Teilnehmer über die für die Durchführung der indirekten Maß-
nahme notwendigen Mittel verfügen, und zwar soweit und
sobald diese benötigt werden.

Unter den für die Durchführung der indirekten Maßnahme
notwendigen Mitteln sind Humanressourcen, Infrastruktur, fi-
nanzielle Mittel und gegebenenfalls nichtkörperliche Gegen-
stände sowie sonstige ihnen von einem Dritten aufgrund einer
vorherigen Zusage zur Verfügung gestellten Mittel zu verste-
hen.

Artikel 9

Einreichung der Vorschläge für indirekte Maßnahmen

(1) Die Vorschläge für indirekte Maßnahmen werden nach
Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen unterbreitet.
Die entsprechenden Bedingungen sind in den Arbeitsprogram-
men enthalten.

Die Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen können
ein Bewertungsverfahren in zwei Stufen umfassen. In diesem
Falle werden die Betroffenen im Anschluss an eine positive
Bewertung eines kurz gefassten Vorschlags in der ersten Stufe
ersucht, in der zweiten Stufe einen vollständigen Vorschlag
einzureichen.

(2) Absatz 1 gilt nicht für

a) Maßnahmen zur gezielten Unterstützung der im Arbeitspro-
gramm aufgeführten Tätigkeiten der Rechtspersonen,

b) Maßnahmen zur gezielten Unterstützung, die in einem Kauf
oder in einer Dienstleistung nach den für öffentliche Auf-
träge geltenden Vorschriften bestehen,

c) Maßnahmen zur gezielten Unterstützung, für die wegen ih-
rer Eignung und ihres Nutzens im Hinblick auf die Ziele
und den wissenschaftlichen und technologischen Inhalt des
spezifischen Programms bei der Kommission ein Zuschuss
beantragt werden kann, soweit das Arbeitsprogramm des
spezifischen Programms dies vorsieht und ein solcher An-
trag nicht in den Geltungsbereich einer offenen Aufforde-
rung zur Einreichung von Vorschlägen fällt,

d) die in Artikel 11 genannten Maßnahmen zur gezielten Un-
terstützung.

(3) Die Kommission kann Aufforderungen zur Interessens-
bekundung veröffentlichen, die sie darin unterstützen sollen,
die Ziele und Bedürfnisse festzulegen, die in die Arbeitspro-
gramme und Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen
aufgenommen werden. Dies greift jedoch nicht späteren Ent-
scheidungen vor, die die Kommission im Zusammenhang mit
der Evaluierung und Auswahl der Vorschläge für indirekte
Maßnahmen trifft.

DEL 355/38 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 30.12.2002



(4) Die Aufforderungen zur Interessensbekundung und die
Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen werden im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht und
auch anderweitig möglichst umfassend bekannt gemacht, ins-
besondere über die Internet-Seiten des Sechsten Rahmenpro-
gramms und über spezifische Informationskanäle wie die na-
tionalen Kontaktstellen der Mitgliedstaaten und der assoziierten
Staaten.

Artikel 10

Bewertung und Auswahl der Vorschläge für indirekte
Maßnahmen

(1) Die in Artikel 9 Absatz 1 und in Artikel 9 Absatz 2
Buchstabe c) genannten Vorschläge für indirekte Maßnahmen
werden gegebenenfalls nach folgenden Kriterien bewertet:

a) wissenschaftliche und technologische Qualität sowie Inno-
vationsgrad,

b) Fähigkeit, eine indirekte Maßnahme erfolgreich durchzufüh-
ren und ihre effiziente Verwaltung zu gewährleisten, beur-
teilt anhand der Ressourcen und der Kompetenz, einschließ-
lich der von den Teilnehmern vorgesehenen organisatori-
schen Modalitäten,

c) Relevanz für die Ziele des spezifischen Programms,

d) europäischer Mehrwert, kritische Masse mobilisierter Res-
sourcen und Beitrag zur Gemeinschaftspolitik,

e) Qualität des Plans zur Nutzung und Verbreitung der Kennt-
nisse, potenzielle Auswirkung auf die Innovation sowie kla-
rer Plan für die Verwaltung des geistigen Eigentums.

(2) Bei der Anwendung von Absatz 1 Buchstabe d) werden
außerdem folgende Kriterien einbezogen:

a) bei Exzellenznetzen der Umfang und die Intensität der vor-
gesehenen Integrationsanstrengungen und die Fähigkeit des
Netzes, Spitzenleistungen über den Kreis seiner Mitglieder
hinaus zu fördern, sowie die Aussichten auf eine nachhal-
tige Integration ihrer Forschungskapazitäten und Ressourcen
über die Dauer des finanziellen Beitrags der Gemeinschaft
hinaus;

b) bei den integrierten Projekten die Ambition der Ziele und
der Umfang der eingesetzten Mittel, durch die ein erhebli-
cher Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit oder
zur Lösung gesellschaftlicher Probleme geleistet werden
kann;

c) bei integrierten Infrastrukturinitiativen die Aussichten auf
eine Fortdauer der Initiative über die Dauer des finanziellen
Beitrags der Gemeinschaft hinaus.

(3) Bei der Anwendung der Absätze 1 und 2 können fol-
gende zusätzliche Kriterien einbezogen werden:

a) Synergien mit dem Bildungswesen auf allen Ebenen,

b) Bereitschaft und Fähigkeit zur Einbeziehung von Handlungs-
trägern außerhalb der Forschungskreise sowie der breiten
Öffentlichkeit zur Förderung des Bekanntheitsgrades der
vorgeschlagenen Arbeiten, zur Verbreitung entsprechender
Kenntnisse und zur Erforschung der gesellschaftlichen Aus-
wirkungen im weiteren Sinn,

c) Tätigkeiten zur Stärkung der Rolle der Frauen in der For-
schung.

(4) In den Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen
wird je nach Art der verwendeten Instrumente oder nach den
Zielen der FTEA-Tätigkeit angegeben, wie die in Absatz 1 ge-
nannten Kriterien von der Kommission angewendet werden.

Diese können ebenso wie die in den Absätzen 2 und 3 ge-
nannten Kriterien in dem Arbeitsprogramm präzisiert oder er-
gänzt werden, insbesondere um dem Beitrag der Vorschläge für
indirekte Maßnahmen zur Verbesserung der Information der
Öffentlichkeit, zur Verbesserung des Dialogs mit ihr und zur
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der KMU Rechnung zu
tragen.

(5) Ein Vorschlag für eine indirekte Maßnahme, der im Wi-
derspruch zu den fundamentalen ethischen Grundsätzen steht
oder die im Arbeitsprogramm oder in der Aufforderung zur
Einreichung von Vorschlägen festgelegten Bedingungen nicht
erfüllt, wird nicht ausgewählt. Ein solcher Vorschlag kann je-
derzeit von den Bewertungs- und Auswahlverfahren aus-
geschlossen werden.

Ein Teilnehmer, der bei Durchführung einer indirekten Maß-
nahme eine Unregelmäßigkeit begangen hat, kann unter ange-
messener Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit
jederzeit von dem Bewertungs- und Auswahlverfahren aus-
geschlossen werden.

(6) Die Kommission bewertet die Vorschläge mit Hilfe un-
abhängiger Experten, die sie gemäß Artikel 11 bestellt. Bei
bestimmten Maßnahmen zur gezielten Unterstützung, ins-
besondere bei den in Artikel 9 Absatz 2 genannten, greift sie
nur dann auf unabhängige Experten zurück, wenn sie es für
angemessen erachtet. Die Kommission veröffentlicht eine Liste
der ausgewählten Experten.

Alle Vorschläge für indirekte Maßnahmen werden von der
Kommission vertraulich behandelt. Diese stellt sicher, dass der
Grundsatz der Vertraulichkeit in allen Verfahren gewahrt und
auch von den unabhängigen Experten eingehalten wird.

Wenn in der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen
nichts anderes angegeben ist, erfolgt die Bewertung der Vor-
schläge nicht anonym.

(7) Vorschläge für indirekte Maßnahmen werden auf der
Grundlage der Ergebnisse der Bewertung und unter Berücksich-
tigung der verfügbaren Gemeinschaftsmittel ausgewählt. Die
Kommission erstellt und veröffentlicht Leitlinien, in denen de-
taillierte Bestimmungen für die Bewertungs- und Auswahlver-
fahren festgelegt sind.
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Artikel 11

Bestellung unabhängiger Sachverständiger

(1) Die Kommission bestellt für die im Sechsten Rahmen-
programm und im spezifischen Programm vorgesehenen Be-
wertungen und für die in Artikel 10 Absatz 6 und Artikel
18 Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Unterstützungsaufgaben
unabhängige Sachverständige.

Sie kann außerdem Gruppen unabhängiger Sachverständiger
bilden, die sie bei der Umsetzung der gemeinschaftlichen For-
schungspolitik in die Praxis beraten.

(2) Die Kommission bestellt die unabhängigen Sachverstän-
digen nach einem der folgenden Verfahren:

a) Für die in den Artikeln 5 und 6 des Sechsten Rahmenpro-
gramms und in Artikel 7 Absatz 2 des spezifischen Pro-
gramms vorgesehene Bewertung bestellt die Kommission
als unabhängige Sachverständige sehr hochrangige Persön-
lichkeiten aus Wissenschaft, Industrie oder Politik, die über
umfangreiche Erfahrung in der Forschung, in der For-
schungspolitik oder in der Verwaltung von Forschungspro-
grammen auf nationaler oder internationaler Ebene ver-
fügen.

b) Zu ihrer Unterstützung bei der Bewertung von Vorschlägen
für Exzellenznetze und integrierte Projekte sowie bei der
Überwachung der Projekte, die ausgewählt und durchgeführt
werden, bestellt die Kommission als unabhängige Sachver-
ständige Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Industrie und/
oder Persönlichkeiten mit Erfahrung im Bereich der Innova-
tion, die auch auf dem betreffenden Fachgebiet hervor-
ragende Kenntnisse besitzen und international als Autorität
gelten.

c) Zur Bildung der in Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten
Gruppen bestellt die Kommission als unabhängige Sachver-
ständige Fachleute, die auf dem betreffenden Gebiet oder in
den Fragen, die Gegenstand der Arbeiten sind, erwiesener-
maßen über Kenntnisse, Kompetenz und Erfahrung ersten
Ranges verfügen.

d) In allen anderen, nicht unter den Buchstaben a), b) und c)
genannten Fällen bestellt die Kommission, um die verschie-
denen Forschungsbeteiligten in ausgewogener Weise berück-
sichtigen zu können, unabhängige Sachverständige, deren
Kompetenz und Kenntnisse den ihnen übertragenen Auf-
gaben angemessen sind. Zu diesem Zweck fordert sie zur
Einzelbewerbung auf oder fordert Forschungseinrichtungen
auf, Eignungslisten aufzustellen; sie kann, wenn sie es für
angebracht hält, auch andere, nicht auf diesen Listen ste-
hende Personen auswählen, die über die notwendige Kom-
petenz verfügen.

(3) Bei der Bestellung eines unabhängigen Sachverständigen
vergewissert sich die Kommission, dass er sich in Bezug auf die
Frage, zu der er sich äußern soll, in keinem Interessenkonflikt
befindet. Zu diesem Zweck verlangt sie von ihm die Unter-
zeichnung einer Erklärung, in der er einen solchen Konflikt
bei seiner Bestellung ausschließt und sich verpflichtet, die Kom-
mission zu unterrichten, falls ein solcher während der Dauer
seiner Aufgabe eintritt.

Artikel 12

Verträge und Konsortialvereinbarungen

(1) Die Kommission schließt für jeden ausgewählten Vor-
schlag für eine indirekte Maßnahme einen Vertrag. Dieser Ver-
trag wird gemäß den Bestimmungen des Sechsten Rahmenpro-
gramms und gemäß dieser Verordnung erstellt, wobei die Be-
sonderheiten der verschiedenen betroffenen Instrumente be-
rücksichtigt werden.

Die Kommission erstellt nach Rücksprache mit Betroffenen aus
den Mitgliedstaaten und den assoziierten Staaten einen Modell-
vertrag, um die Ausarbeitung der Verträge zu erleichtern.

(2) In den Vertrag werden die Rechte und Pflichten der Teil-
nehmer in Übereinstimmung mit dieser Verordnung festgelegt,
insbesondere die Bestimmungen für die wissenschaftliche, tech-
nologische und finanzielle Überwachung der indirekten Maß-
nahme, für die Aktualisierung ihrer Ziele, Änderungen der Zu-
sammensetzung des Konsortiums, die Zahlung des finanziellen
Beitrags der Gemeinschaft sowie gegebenenfalls die Bedingun-
gen für die Erstattungsfähigkeit der notwendigen Ausgaben.

Im Vertrag werden Regeln für die Verbreitung und Nutzung
von Kenntnissen und Ergebnissen gemäß Titel II Kapitel 2 des
Euratom-Vertrags festgelegt.

Der Vertrag, der zwischen der Kommission und allen Teilneh-
mern einer indirekten Maßnahme geschlossen wird, tritt nach
Unterzeichnung durch die Kommission und den Koordinator in
Kraft. Die anderen im Vertrag aufgeführten Teilnehmer treten
ihm gemäß den darin festgelegten Modalitäten bei und über-
nehmen die mit dem Status eines Teilnehmers verbundenen
Rechte und Pflichten.

Jeder Teilnehmer, der sich einer laufenden indirekten Maß-
nahme anschließt, tritt dem Vertrag bei und übernimmt die
mit dem Status eines Teilnehmers verbundenen Rechte und
Pflichten gegenüber der Gemeinschaft.

(3) Zum Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft
werden in den Verträgen angemessene Sanktionen vorgesehen,
wie sie unter anderem in der Verordnung (EG, Euratom) Nr.
2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 über den Schutz
der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaft (1)
festgelegt sind.

(4) Die Teilnehmer einer indirekten Maßnahme schließen
eine Konsortialvereinbarung, sofern in der Aufforderung zur
Einreichung von Vorschlägen nichts anderes festgelegt ist. Die
Kommission veröffentlicht unverbindliche Leitlinien zu Punk-
ten, die in der Konsortialvereinbarung geregelt werden können,
wie z. B.:

a) interne Organisation des Konsortiums,

b) Vereinbarungen über Rechte des geistigen Eigentums,

c) Beilegung interner Streitfälle, die sich auf die Konsortialver-
einbarung beziehen.
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Zu diesem Zweck hält die Kommission Rücksprache mit Be-
troffenen aus den Mitgliedstaaten und den assoziierten Staaten.

Artikel 13

Durchführung der indirekten Maßnahmen

(1) Das Konsortium führt die indirekte Maßnahme durch
und unternimmt alle zu diesem Zweck erforderlichen und sinn-
vollen Schritte.

Der finanzielle Beitrag der Gemeinschaft wird dem Koordinator
ausgezahlt. Der Koordinator verwaltet den finanziellen Beitrag
der Gemeinschaft im Hinblick auf dessen Aufteilung auf die
Teilnehmer und auf die Tätigkeiten in Übereinstimmung mit
dem Vertrag und den Beschlüssen, die das Konsortium gemäß
den in der Konsortialvereinbarung festgelegten internen Verfah-
ren fasst.

Die Teilnehmer unterrichten die Kommission über jedes Ereig-
nis, einschließlich der Änderung der Konsortialvereinbarung,
das sich auf die Durchführung der indirekten Maßnahme und
auf die Rechte der Gemeinschaft auswirken könnte.

(2) Die Teilnehmer tragen gemeinsam die Verantwortung für
die technische Durchführung der indirekten Maßnahmen. Jeder
Teilnehmer haftet auch für die Verwendung des finanziellen
Beitrags der Gemeinschaft entsprechend seinem Anteil an
dem Vorhaben, und zwar maximal in Höhe des Gesamtbetrags
der von ihm erhaltenen Zahlungen.

Falls ein Teilnehmer den Vertrag verletzt und das Konsortium
diese Vertragsverletzung nicht wieder ausgleicht, kann die
Kommission als letzte Möglichkeit, wenn alle anderen Lösungs-
ansätze geprüft worden sind, die Teilnehmer unter folgenden
Bedingungen haftbar machen:

a) Unabhängig von den entsprechenden Maßnahmen, die sie
gegenüber dem den Vertrag verletzenden Teilnehmer trifft,
verlangt die Kommission von den restlichen Teilnehmern
die Durchführung der indirekten Maßnahme.

b) Falls die Durchführung nicht möglich ist oder falls die ver-
bleibenden Teilnehmer sich weigern, Buchstabe a) zu erfül-
len, kann die Kommission den Vertrag beenden und den
finanziellen Beitrag der Gemeinschaft zurückfordern. Bei
der Ermittlung des finanziellen Nachteils berücksichtigt die
Kommission die bereits durchgeführten Arbeiten und die
erzielten Ergebnisse und legt auf dieser Grundlage den ge-
schuldeten Betrag fest.

c) Der Teil des nach Buchstabe b) festgelegten geschuldeten
Betrags, der auf den den Vertrag verletzenden Teilnehmer
entfällt, wird von der Kommission auf die verbleibenden
Teilnehmer verteilt, und zwar auf der Grundlage des Anteils
jedes Teilnehmers an den akzeptierten Ausgaben und bis
zur Höhe des finanziellen Beitrags der Gemeinschaft, der
jedem Teilnehmer zusteht.

Handelt es sich bei dem Teilnehmer um eine internationale
Organisation, eine öffentliche Stelle oder eine Rechtsperson,

deren Teilnahme an der indirekten Maßnahme durch einen
Mitgliedstaat oder einen assoziierten Staat garantiert wird, so
ist dieser Teilnehmer ausschließlich für seine eigenen Schulden
verantwortlich und trägt nicht die Schulden irgendeines ande-
ren Teilnehmers mit.

(3) Absatz 2 gilt nicht für indirekte Maßnahmen, die mit
Hilfe von Instrumenten wie z. B. Maßnahmen zur Förderung
und Entwicklung der Humanressourcen und der Mobilität, und
— bei ausreichender Begründung — Maßnahmen zur gezielten
Unterstützung durchgeführt werden.

(4) Der Koordinator führt Buch, damit sich jederzeit feststel-
len lässt, welcher Anteil der Gemeinschaftsmittel den einzelnen
Teilnehmern zur Durchführung des Vorhabens zugewiesen
wurde. Diese Angaben übermittelt er jedes Jahr der Kommis-
sion.

(5) Sind mehrere Rechtspersonen in einer gemeinsamen
Rechtsperson zusammengeschlossen, die gemäß Artikel 5 Ab-
satz 5 als alleiniger Teilnehmer tätig wird, so übernimmt diese
die in den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels genann-
ten Aufgaben. Die Haftung ihrer Mitglieder wird gemäß dem
Recht festgelegt, unter dem diese gemeinsame Rechtsperson
geschaffen wurde.

Artikel 14

Finanzieller Beitrag der Gemeinschaft

(1) Gemäß Anhang III des Sechsten Rahmenprogramms
kann der finanzielle Beitrag der Gemeinschaft in den Grenzen
des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Forschungs- und Ent-
wicklungsbeihilfen (1) wie folgt gezahlt werden:

a) Bei Exzellenznetzen wird der Beitrag in Form eines festen
Zuschusses zur Integration auf der Grundlage des gemein-
samen Arbeitsprogramms gezahlt. Seine Höhe wird unter
Berücksichtigung des Ausmaßes der Integration, der Zahl
der Forscher, die die Gesamtheit der Teilnehmer zu integrie-
ren beabsichtigt, der Besonderheiten des Forschungsbereichs
und des gemeinsamen Arbeitsprogramms berechnet. Er wird
als Ergänzung der von den Teilnehmern zur Durchführung
ihres gemeinsamen Arbeitsprogramms aufgebotenen Mittel
verwendet.

Dieser Zuschuss wird auf der Grundlage der Ergebnisse,
bezogen auf die laufende Durchführung des gemeinsamen
Arbeitsprogramms sowie unter der Voraussetzung aus-
gezahlt, dass die von einem externen Wirtschaftsprüfer
oder — bei öffentlichen Stellen — von einem dafür zustän-
digen Bediensteten des öffentlichen Dienstes bestätigten
Ausgaben den Betrag des Zuschusses übersteigen.

b) Bei bestimmten Maßnahmen zur Förderung der Humanres-
sourcen und der Mobilität sowie zur gezielten Unterstüt-
zung, mit Ausnahme der in Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe
b) genannten indirekten Maßnahmen, kann er in Form einer
Pauschale gezahlt werden.
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c) Bei den integrierten Projekten und den übrigen Instrumen-
ten, ausgenommen die unter den Buchstaben a) und b)
genannten, und ferner ausgenommen die in Artikel 9 Ab-
satz 2 Buchstabe b) genannten indirekten Maßnahmen, wird
der Beitrag in Form eines Zuschusses zum Budget gezahlt,
der als Prozentsatz des von den Teilnehmern für die indi-
rekte Maßnahme festgelegten Budgets berechnet wird, wobei
der Prozentsatz je nach Art der Tätigkeit und unter Berück-
sichtigung des von dem betreffenden Teilnehmer verwende-
ten Kostenmodells variiert.

Die für die Durchführung der indirekten Maßnahme not-
wendigen Ausgaben müssen von einem externen Wirt-
schaftsprüfer oder — bei öffentlichen Stellen — von einem
dafür zuständigen Bediensteten des öffentlichen Dienstes be-
stätigt werden.

(2) Erstattungsfähige Ausgaben werden gemäß Artikel 12
Absatz 2 Unterabsatz 1 definiert und müssen den folgenden
Bedingungen entsprechen:

a) Sie müssen tatsächlich getätigt, wirtschaftlich und für die
Durchführung der indirekten Maßnahme erforderlich sein.

b) Sie müssen im Einklang mit den üblichen Rechnungsfüh-
rungsgrundsätzen der einzelnen Teilnehmer bestimmt wer-
den.

c) Sie sind in der Rechnungsführung der Teilnehmer bzw., falls
es sich um Mittel von Dritten gemäß Artikel 8 Absatz 2
Unterabsatz 3 handelt, in den entsprechenden Finanzunter-
lagen dieser Dritten auszuweisen.

d) Sie umfassen weder indirekte Steuern oder Abgaben noch
Zinsen und dürfen keine Gewinne abwerfen.

Abweichend von dem Grundsatz, dass nur tatsächlich getätigte
Ausgaben erstattungsfähig sind, können im Einvernehmen mit
den Teilnehmern in dem Vertrag Durchschnittssätze für den
finanziellen Beitrag der Gemeinschaft für jede Ausgabenart
oder im Voraus bestimmte Pauschalen sowie ein Wert für
jede Tätigkeit, der den in Betracht gezogenen Ausgaben annä-
hernd entspricht, festgelegt werden.

(3) Die Verwaltungskosten des Konsortiums einschließlich
der Kosten für Prüfbescheinigungen werden in einem Umfang
bis zu 100 % erstattet. In diesem Fall können Rechtspersonen,
die auf der Grundlage zusätzlicher Kosten an der indirekten
Maßnahme teilnehmen, die vollständige Erstattung ihrer Ver-
waltungskosten beantragen, soweit sie die getätigten Ausgaben
hinreichend belegen können. In den Verträgen wird der im
Hinblick auf den Beitrag der Gemeinschaft zulässige Höchstsatz
für die Verwaltungskosten festgelegt. Der Anteil der Verwal-
tungskosten des Konsortiums darf 7 % nicht übersteigen.

Artikel 15

Änderung der Zusammensetzung des Konsortiums

(1) Ein Konsortium kann von sich aus seine Zusammenset-
zung ändern und insbesondere jede Rechtsperson aufnehmen,
die zur Durchführung der indirekten Maßnahme beiträgt.

Das Konsortium ist verpflichtet, die Kommission von allen
Änderungen seiner Zusammensetzung in Kenntnis zu setzen.
Diese kann binnen sechs Wochen nach der Mitteilung Wider-
spruch einlegen. Neue Teilnehmer treten dem Vertrag gemäß
Artikel 12 Absatz 2 bei.

(2) In dem gemeinsamen Arbeitsprogramm eines Exzellenz-
netzes oder im Durchführungsplan eines integrierten Projekts
wird angegeben, bei welchen Änderungen in der Zusammen-
setzung des Konsortiums zuvor eine Bewerbungsaufforderung
veröffentlicht werden muss.

Das Konsortium veröffentlicht die Aufforderung und sorgt in
großem Umfang für ihre Verbreitung über spezielle Informati-
onsträger, insbesondere über die Internet-Seiten zum Sechsten
Rahmenprogramm, durch die Fachpresse und durch Broschü-
ren.

Das Konsortium bewertet die Angebote nach den Kriterien, die
gemäß Artikel 10 Absätze 4 und 5 bestimmt und bei der
Bewertung und Auswahl der indirekten Maßnahme angewendet
wurden, mit Unterstützung von Fachleuten, die nicht seiner
Weisungsbefugnis unterstehen und die es nach den in Artikel
11 Absatz 2 Buchstabe b) genannten Kriterien bestellt.

Die anschließende Änderung der Zusammensetzung des Kon-
sortiums erfolgt nach dem Verfahren gemäß Absatz 1 Unter-
absatz 2.

Artikel 16

Zusätzlicher finanzieller Beitrag

Die Kommission kann den finanziellen Beitrag der Gemein-
schaft zu einer laufenden indirekten Maßnahme im Hinblick
auf eine Erweiterung derselben um neue Tätigkeiten mit mög-
licherweise neuen Teilnehmern aufstocken.

Dies geschieht bei indirekten Maßnahmen gemäß Artikel 9
Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe c) über Aufforderungen
zur Einreichung von zusätzlichen Vorschlägen, die von der
Kommission gemäß Artikel 9 Absatz 4 veröffentlicht und ver-
breitet werden; sie können erforderlichenfalls auf bereits lau-
fende indirekte Maßnahmen beschränkt werden. Diese Vor-
schläge werden von der Kommission gemäß Artikel 10 bewer-
tet und ausgewählt.

Artikel 17

Tätigkeiten des Konsortiums zum Nutzen Dritter

Sieht der Vertrag vor, dass das Konsortium seine Tätigkeiten
ganz oder teilweise zum Nutzen Dritter durchführt, sorgt dieses
für ihre angemessene und gegebenenfalls vertragsgemäße Be-
kanntgabe.

Das Konsortium bewertet und wählt die ihm von Dritten über-
mittelten Anträge nach den Grundsätzen der Transparenz, der
Gleichheit und der Unparteilichkeit und nach den im Vertrag
vorgesehenen Modalitäten aus.
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Artikel 18

Wissenschaftliche, technologische und finanzielle
Überwachung und Überprüfung

(1) Die indirekten Maßnahmen, zu denen die Gemeinschaft
einen Beitrag leistet, werden von der Kommission anhand der
ihr von den Teilnehmern vertragsgemäß übermittelten Tätig-
keitsberichte, die auch auf die Durchführung des Plans zur
Nutzung oder Verbreitung der Kenntnisse eingehen, regelmäßig
bewertet.

Bei der Überwachung der Exzellenznetze und integrierten Pro-
jekte und — bei Bedarf — der sonstigen indirekten Maßnah-
men wird die Kommission von unabhängigen Sachverständigen
unterstützt, die gemäß Artikel 11 Absatz 2 bestellt werden.

Die Kommission stellt sicher, dass alle Informationen über be-
reits bestehendes Know-how sowie über Kenntnisse, deren Ge-
winnung im Verlauf einer indirekten Maßnahme voraussicht-
lich oder tatsächlich erlangt werden, vertraulich behandelt wer-
den.

(2) In Übereinstimmung mit dem Vertrag trifft die Kommis-
sion unter Berücksichtigung der finanziellen Interessen der Ge-
meinschaft alle Maßnahmen, die der Verwirklichung der Ziele
der indirekten Maßnahme dienen. Erforderlichenfalls kann sie
zur Wahrung dieser Interessen bei einem Verstoß gegen diese
Verordnung oder den Vertrag den finanziellen Beitrag der Ge-
meinschaft ändern oder die indirekte Maßnahme unterbrechen.

(3) Die Kommission oder ein von ihr bevollmächtigter Ver-
treter hat das Recht, bei den Teilnehmern wissenschaftliche,
technologische und finanzielle Überprüfungen durchzuführen,
um sich zu vergewissern, dass die indirekte Maßnahme unter
den von ihnen angegebenen Bedingungen und in Übereinstim-
mung mit dem Vertrag durchgeführt wird bzw. durchgeführt
wurde.

Im Vertrag wird festgelegt, unter welchen Voraussetzungen die
Teilnehmer der Durchführung einer technologischen Überprü-
fung der Nutzung und Verbreitung der Kenntnisse durch be-
stimmte von der Kommission bevollmächtigte Vertreter wider-
sprechen können.

(4) Gemäß Artikel 160c des Euratom-Vertrags kann der
Rechnungshof die Verwendung des finanziellen Beitrags der
Gemeinschaft nach seinen eigenen Modalitäten prüfen.

Artikel 19

Den Mitgliedstaaten und den assoziierten Staaten zur
Verfügung gestellte Informationen

Die Kommission stellt jedem Mitgliedstaat und jedem assoziier-
ten Staat auf Antrag ihr vorliegende nützliche Informationen
über die Kenntnisse zur Verfügung, die das Ergebnis der im
Rahmen einer indirekten Maßnahme durchgeführten Arbeiten
ist, sofern diese Informationen dem Allgemeininteresse dienen
und die Teilnehmer keine begründeten Einwände erheben.

Diese Verfügbarkeit begründet im urheberrechtlichen Sinn kei-
nerlei Ansprüche und keine Verpflichtungen der Kommission
und der Teilnehmer gegenüber den Mitgliedstaaten oder asso-
ziierten Staaten, die solche Informationen erhalten.

Sofern solche allgemeine Informationen nicht von den Teilneh-
mern veröffentlicht oder zugänglich gemacht werden oder bei
der Übermittlung keine Einschränkungen hinsichtlich einer ver-
traulichen Behandlung gemacht wurden, halten die Mitglied-
staaten und assoziierten Staaten die Verpflichtungen der Kom-
mission in Bezug auf die Vertraulichkeit gemäß dieser Verord-
nung ein.

Artikel 20

Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft

Die Kommission stellt sicher, dass bei der Durchführung indi-
rekter Maßnahmen die finanziellen Interessen der Europäischen
Gemeinschaften durch wirksame Prüfungen und abschreckende
Maßnahmen und — bei Feststellung von Unregelmäßigkeiten
— durch Sanktionen gemäß den Verordnungen (EG, Euratom)
Nr. 2988/95 (EG, Euratom) Nr. 2185/96 (1) und (Euratom) Nr.
1074/1999 (2) geschützt werden, die wirksam, angemessen und
abschreckend sind.

KAPITEL III

BESONDERE REGELN FÜR DIE BETEILIGUNG AN FTEA-
TÄTIGKEITEN DES VORRANGIGEN THEMENBEREICHS

„FORSCHUNG AUF DEM GEBIET DER FUSIONSENERGIE“

Artikel 21

Geltungsbereich

Die in diesem Kapitel niedergelegten Regeln gelten für FTEA-
Tätigkeiten des vorrangigen Themenbereichs „Forschung auf
dem Gebiet der Fusionsenergie“ und haben im Kollisionsfall
Vorrang vor den Bestimmungen der Kapitel I und II.

Artikel 22

Verfahren

FTEA-Tätigkeiten des vorrangigen Themenbereichs „Forschung
auf dem Gebiet der Fusionsenergie“ können nach den Verfah-
ren durchgeführt werden, die Anwendung finden im Rahmen
von

a) Assoziationsverträgen mit Mitgliedstaaten, assoziierten Staa-
ten oder in diesen Staaten ansässigen Rechtspersonen,

b) dem European Fusion Development Agreement (EFDA),
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c) sonstigen multilateralen Übereinkommen der Gemeinschaft
mit assoziierten Rechtspersonen,

d) Rechtspersonen, die nach Stellungnahme des in Artikel 6
Absatz 2 des spezifischen Programms (Euratom) für For-
schung und Ausbildung auf dem Gebiet der Kernenergie
genannten beratenden Ausschusses für das Programm „Fu-
sion“ geschaffen werden,

e) sonstigen befristeten Verträgen mit nicht assoziierten, in
Mitgliedstaaten oder assoziierten Staaten ansässigen Rechts-
personen,

f) internationalen Übereinkommen über die Zusammenarbeit
mit Drittländern bzw. Rechtspersonen, die im Rahmen eines
solchen Übereinkommens ins Leben gerufen werden.

Artikel 23

Finanzieller Beitrag der Gemeinschaft

(1) Die in Artikel 22 Buchstabe a) genannten Assoziations-
verträge und die in Artikel 22 Buchstabe e) genannten befris-
teten Verträge enthalten die Vorschriften für den Finanzbeitrag
der Gemeinschaft zu den jeweiligen Tätigkeiten.

Der jährliche Richtsatz für den Finanzbeitrag der Gemeinschaft
beträgt für die gesamte Laufzeit des Sechsten Rahmenpro-
gramms höchstens 20 %.

(2) Nach Anhörung des in Artikel 6 Absatz 2 des spezi-
fischen Programms (Euratom) für Forschung und Ausbildung
auf dem Gebiet der Kernenergie genannten beratenden Aus-
schusses für das Programm „Fusion“ kann die Kommission
Folgendes finanziell unterstützen:

a) zu einem einheitlichen Satz von höchstens 40 %

i) Kapitalausgaben bei genau festgelegten Projekten, die
von dem beratenden Ausschuss als vorrangig eingestuft

wurden; bei der Einstufung als „vorrangig“ werden außer
im Fall von Projekten, die bereits während der Laufzeit
früherer Rahmenprogramme als vorrangig eingestuft
wurden, in erster Linie Maßnahmen berücksichtigt, die
direkt für den Next Step/ITER relevant sind;

ii) Ausgaben für die Teilnahme an genau festgelegten Pro-
jekten, die die Zusammenarbeit von sich aus in Artikel
22 genannten Assoziationsverträgen ergebenden Asso-
ziationen verbessern, wobei die Obergrenze für die Un-
terstützung durch die Gemeinschaft 100 000 EUR pro
Assoziation beträgt;

b) genau festgelegte multilaterale Tätigkeiten im Rahmen des
EFDA-Übereinkommens (European Fusion Development
Agreement) oder einer hierfür geschaffenen Rechtsperson,
einschließlich der Auftragsvergabe.

(3) Erhalten Projekte oder Aktivitäten einen Finanzbeitrag,
der über dem in Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten jährlichen
Richtwert liegt, sind alle in Artikel 22 Buchstaben a), b), c), d)
und e) genannten Rechtspersonen berechtigt, an den Experi-
menten teilzunehmen, die an den jeweiligen Anlagen durch-
geführt werden.

(4) Der Finanzbeitrag der Gemeinschaft zu Tätigkeiten im
Rahmen eines internationalen Kooperationsübereinkommens
gemäß Artikel 22 Buchstabe f) wird in diesem oder durch
eine dadurch geschaffene Rechtsperson festgelegt.

Die Gemeinschaft kann gemeinsam mit Rechtspersonen, die
mit dem Programm assoziiert sind, geeignete Rechtspersonen
ins Leben rufen, die im Rahmen eines solchen Übereinkom-
mens ihre Teilnahme und ihre finanzielle Beteiligung verwalten.

Artikel 24

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 5. November 2002.

Im Namen des Rates

Der Präsident

T. PEDERSEN
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